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Verträge mit Architekten und Ingenieuren 

Honoraransätze für 2012  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die KBOB (Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes) hat die Ansätze für 

das Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen. Die Baudirektion des Kantons 

Zug wendet weiterhin die Ansätze der KBOB an (vgl. Beilage). 
 

 

1. Honorierung nach dem Zeitaufwand (Zeittarif) 

Mit dem Zeittarif werden Leistungen und Honorare ohne Wettbewerbsdruck vereinbart. Die 

oberen (maximalen) Grenzen werden durch einen sogenannten ñRahmentarifñ gesetzt. 

 

Dieser Rahmentarif für das Jahr 2012 (gemäss KBOB) sieht folgende Ansätze vor: 

 

Personal- 

kategorie 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

Ansatz  

CHF/Std. 

 

210.-- 

 

180.-- 

 

155.-- 

 

132.-- 

 

110.-- 

 

100.-- 

 

96.-- 

Mittelansatz pro Arbeitsstunde für Planungsgruppen   (CHF/Std.) 160.-- 

 

Bei der Beurteilung von Angeboten im Mittelansatz können die Ansätze für die einzelnen Pr o-

jektphasen mit einem Anforderungsfaktor "a" (vgl. KBOB-Mitteilung) korrigiert werden. 
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Massgebend für die Zuordnung der Honorarkategorie ist die Funktion des Mitarbeiters  im Rah-

men des einzelnen Auftrages, nicht aber die Stellung in der Firma.  Das Können und die Erfah-

rung jeder Funktion werden mit den Stufen 1 bis 3 (vgl. KBOB-Mitteilung) berücksichtigt. 

 

Der Einsatz von Lehrlingen kann nicht mit dem Mittelsatz für Planungsgruppen abgerechnet 

werden. Es gelten die entsprechenden maximalen Ansätze im Zeitmitteltarif  (vgl. KBOB -  

Mitteilung). 

 

Bei freihändigen Aufträgen entfällt für den Anbietenden der Konkurrenzdruck. Um diesen As-

pekt gebührend zu berücksichtigen, wird von den Anbietenden vorausgesetzt, dass auf den 

KBOB - Ansätzen ein angemessener Rabatt gewährt wird. 

 

Bei Abschlagszahlungen von Global- oder Pauschalaufträgen können höchstens 90 % der er-

brachten Leistung in Rechnung gestellt werden. 

 

Nacht- und Sonntagszuschläge können nur bei vorgängiger Zustimmung des Bauherrenver-

treters in Rechnung gestellt werden und gelten nur bei Bauleitungsaufgaben vor Ort. Für 

Planungsleistungen werden keine Zuschläge akzeptiert. Die Zuschläge gelten wie folgt: 

- 25 Prozent ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr jeweils Montag bis Samstag morgen. 

- 50 Prozent ab Samstag 20.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr, sowie an gesetzlichen Feiertagen 

zwischen 20.00 Uhr des Vortages und 6.00 Uhr des nächsten Arbeitstages. 

 

Bei Leistungsabrechnungen im Aufwand sind mit jeder Honorarrechnung die erbrachten Leis-

tungen genau zu dokumentieren. Dabei muss ersichtlich sein, was von wem und wann er-

bracht wurde. 

Die Offertbearbeitung wird nicht vergütet, auch dann nicht, wenn keine Arbeitsvergabe e rfolgt. 

 

Honorarrechnungen (Akonto- und Schlussrechnungen) müssen folgenden Inhalt aufweisen: 

- Projektbezeichnung des Kantons (keine Kontonummern des Kantons) 

- Rechnungsadresse mit Projektleiter 

- Fortlaufende Honorarrechnungsnummer (z.B. Akontorechnung Nr. 3)  

- Schlussrechnungen müssen als solche bezeichnet sein 

- Auftragssumme inkl. Zuschlagsdatum 

- Geleisteter Aufwand (kumulativ) inkl. Angabe der Betrachtungsperiode, abzüglich allfälliger 

Rabatt, Garantierückbehalt, Skonto und bisher bezahlte Rechnungen, zuzüglich Mehrwert-

steuer 

 

Die Zahlungsfrist, beginnend mit Eingangsstempel, beträgt 30 Tage, sofern die Rechnung be-

reinigt vorliegt, z.B. bei Leistungsabrechnungen. 
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2. Teuerungsabrechnung 

Für die Teuerungsabrechnung bei bestehenden Verträgen im Zeittarif, im Zeit -Mittelansatz oder 

bei Globalen (ausgenommen sind die Pauschalverträge) ist die Glei tpreisklausel mit einmaliger 

Indexanpassung pro Jahr anzuwenden (vgl. KBOB-Mitteilung). Dabei gilt zu beachten, dass 

Teuerungsanpassungen nur für Verträge mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren und  

derart zu vereinbaren sind, dass diese erst ab einer Veränderung des Indexes von über 2 % 

anwendbar sind. 

Die KBOB hat sich entschieden, die Teuerungsberechnungen auf den Nominallohnindex der 

Wirtschaftszweige 70 ï 74 abzustellen. Dies bedeutet, dass für noch laufende Verträge der 

Landesindex der Konsumentenpreise und für alle neuen Verträge der erwähnte Nominallohni n-

dex der Wirtschaftszweige 70 ï 74 anzuwenden ist (vgl. KBOB - Mitteilung). 

 

 

3. Nebenkosten 

Die Ansätze wurden für das Jahr 2012 nicht angepasst. Die Ansätze und die Bedingungen 

können der nachfolgenden Wegleitung entnommen werden. 

 

 

 

Die Weisung tritt auf den 1. Januar 2012 in Kraft. 

 
 

Wir danken für Ihre Mitarbeit. 

 

Freundliche Grüsse 

Baudirektion des Kantons Zug 
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Wegleitung über die Vergütung von Nebenkosten (Höchstansätze) für be-
auftragte Architektur-, Ingenieur- und geotechnische Büros 
(gültig ab 1. Januar 2012) 
 

 

Reproduktionsaufwendungen 

Die nachfolgenden Ansätze gelten als Maximalbetrag und sind unabhängig vom Leis-
tungserbringer. Bei fehlenden Tarifangaben, dies gilt nur für Kopierarten, nicht für Zuschläge, 
gelten die Ansätze der VSR-Netto-Preisempfehlung für Ämter von Stadt und Kanton Zürich. Die 
Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Heliographisten und die Lieferung der Unter-
lagen darf nicht zusätzlich verrechnet werden, da dieser Arbeitslohn bereits in den Ein-
heitspreisen inbegriffen ist. 

¶ Pläne; Papier 100 - 150 gr/m
2
 

 Gross-Xerox, schwarz/weiss CHF 11.00/m2 
Gross-Xerox, farbig (1. Kopie ab Original) CHF 45.00/m2 
Gross-Xerox, farbig (weitere Kopien ab gleichem Original) CHF 24.00/m2 
 
CAD-Plots, schwarz/weiss CHF 9.00/m2 
CAD-Plots, farbig CHF 20.00/m2 
 
Flächenzuschlag für Farbplots und -Gross-Xerox 
mit mehr als 50 % Deckung 
(schraffierte Flächen gelten nicht als farbdeckend) CHF 10.00/m2 

¶ Fotokopien (Papier oder Folien); Papier min. 80 gr/m
2
 

 schwarz/weiss, A4 CHF -.20/Stk. 
schwarz/weiss, A3 CHF -.30/Stk. 
farbig, A4 CHF 1.20/Stk. 
farbig, A3 CHF 1.60/Stk. 

¶ Digitalscan von Plänen ins PDF-Format (400 dpi) 

 Scan, schwarz/weiss CHF 30.00/m2 
Scan, farbig CHF 60.00/m2 

¶ Binden von Berichten 
mit Klarsichtdeckel und Bodendeckel aus Halbkarton CHF 4.00/Bericht 

¶ CD brennen und bedrucken (inkl. Etui) CHF 8.00/Stk. 

 

 

Bedingungen: 

- Nettopreise exkl. MWST, ohne Rabatt und Skonto 

- Preise per m
2
 nach Nettofläche, d.h. ohne Randzuschläge 

Hinweis: Bei Druckaufträgen im .pdf - Format wird infolge der fehlenden elektronischen Er-

kennbarkeit des Überrandes ein Seitenzuschlag bis 1 cm akzeptiert.  

- Kosten inkl. Schneiden, Falten, Sortierarbeiten und Lochung 
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- Pläne für Schalungen, Armierungen, Quer- und Längenprofile werden wegen der geringen 

Farbanteile nur schwarz/weiss vergütet. Ist der Informationsgehalt durch den Wegfall von 

Farben nicht mehr gegeben, kann mit dem Einverständnis des kantonalen Projektleiters 

davon abgewichen werden. 

Hinweis: Um Papier zu sparen, ist darauf zu achten, dass bei schwarz/weiss - Plänen die 

exakten DIN-Formate eingehalten werden. Mit dieser Massnahme können Papierverschni t-

te vermieden werden. 

- Grundsätzlich sind Berichte nur in schwarz/weiss zu erstellen. Sollten zur besseren Er-

kennbarkeit Farben eingesetzt werden, werden nur diese Seiten farbig bezahlt. 

- Arbeitskopien des Planers für internen und externen Gebrauch werden nicht bezahlt.  Nach 

Abschluss einer Projektphase wird ein komplettes Plandossier dem Planer vergütet.  

- Bei Plandigitalisierungen ist eine einfache Bearbeitung wie Ausrichten, Ausschnitt bestim-

men und entfernen von wenigen Flecken einzurechnen. Weitere digitale Bearbeitungen 

sind nach Aufwand zu entschädigen, jedoch nur nach vorgängiger Absprache mit dem Auf-

traggeber. 

 

Bei den Nebenkostenrechnungen ist folgendes Vorgehen zu beachten: 

- Nebenkosten der Planer sind separat zur Honorarrechnung in Rechnung zu ste llen. 

- Generell führen die Reproanstalten die Aufträge aus und liefern die Kopien an die auftrag-

gebenden Büros. 

- Die Reproanstalten stellen die Rechnung an die Baudirektion, adressieren sie aber zur 

Kontrolle an die entsprechenden Büros. 

- Die Büros leiten die kontrollierten Rechnungen zur direkten Bezahlung an den Bauherrn 

weiter, wobei aufzuzeigen ist, wer, wann, welche Kopien  - Planbezeichnung, Plannum-

mer und Plangrösse müssen ersichtlich sein - erhalten hat. 

Um den Nachweisaufwand bei den A4 und A3 Kopien etwas zu vereinfachen, können di ese 

Kopien, d.h. für internen und externen Gebrauch zusammengefasst werden und mit einem 

pauschalen Abzug (z.B. in %) in Rechnung gestellt werden. 

 

 

Weitere Entschädigungen 

- Kilometer-Entschädigung für Personenwagen  
(nur ausserhalb Lokalrayon und Kanton Zug) CHF -.60/km 
Nach den Berechnungsgrundlagen der SIA-Tarife betrifft die 
Autokilometer-Entschädigung nur die variablen Kosten. Die 
Fixkosten sind in den Honoraren enthalten. 

- Öffentliche Verkehrsmittel 
Für Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln werden die 
effektiven Billettkosten vergütet. Preise mit Halbtax-Abonnement. 

- Hauptmahlzeit CHF 25.-- 

- Vermessung 
Es können keine Hilfsmaterialien oder Geräte verrechnet werden,  
ausser der Einsatz von GPS Geräten (exkl. MwSt.) CHF 20.--/h 
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BEILAGE 



Verträge mit Architekten und Ingenieuren 

Honoraransätze 2012 

 

 



Verträge mit Architekten und Ingenieuren 

Honoraransätze 2012 

 

 



Verträge mit Architekten und Ingenieuren 

Honoraransätze 2012 

 

 


